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Lebensmittelrecht 
Österreichisches  

Lebensmittelbuch (Codex) 
 

Betrifft: B 18 Backerzeugnisse Frist:  

Kurzinfo: Änderungen im Kapitel B 18 Backerzeugnisse 
 
Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
hat aufgrund des Beschlusses der Kommission zur Herausgabe des Österr. Lebensmittel-
buches (Codexkommission) Änderungen im Kapitel B 18 „Backerzeugnisse“ bekanntge-
geben. 
 
Die wichtigsten Änderungen sind:  
 
Im Abschnitt 1.7 Herstellung von Laugengebäck – Gebrauchsgegenstände wurde der 
Link zur Empfehlung Einsatz von Aluminium in Gebrauchsgegenständen aktualisiert. 
 
Im Abschnitt 2.1.9 Andere Brotsorten - Bezeichnung und Zusammensetzung wurden 
die Unterabschnitte 2.1.9.1 Hinweis in der Bezeichnung auf Röstmehl sowie 2.1.9.3 
Land- und Bauernbrote mit hervorhebender Bezeichnung gestrichen. Damit einherge-
hend wurden auch die Nummerierungen der übrigen Unterabschnitte sowie der Ab-
schnitte, die auf diesen Abschnitt verweisen, angepasst. 
 
Der bisherige Abschnitt 2.3.4.14 Makronen wurde in dem Abschnitt 2.3.4.9 Makro-
nenmassen, einbezogen. Der Neue Abschnitt lautet, 2.3.4.9 Makronenmassen, Makro-
nen. Die beiden Erklärungstexte wurden wie folgt zusammengefasst:  
 
Backwaren aus Makronenmasse werden aus zerkleinerten Mandeln, anderen ölreichen 
Samen oder Kokosraspel sowie Zucker und Eiweiß hergestellt. Sie können auch weitere 
Zutaten enthalten. 
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Makronen werden aus Makronenmassen hergestellt. 
 
Die Bezeichnung Makronen ist nur bei der alleinigen Verwendung von Mandeln oder 
Marzipan zulässig.  
Werden statt Mandeln andere fettreiche Samen wie zum Beispiel Walnüsse, Hasel-
nüsse, Erdnüsse oder Kokosraspel verwendet, ist dies in der Bezeichnung anzuführen 
(z. B. Erdnussmakronen, Kokosbusserln). Unter Nussmakronen versteht man mit Ha-
selnüssen oder Walnüssen hergestellte Makronen. 
 
Durch die Zusammenfassung der eben genannten Abschnitte kommt es auch im Ab-
schnitt 2.3.4 zu redaktionellen Anpassungen der Nummerierungen.  
 
Im Abschnitt 3.2 Eigehalt in Backerzeugnissen wurde nachfolgender Text ergänzt:  
 
Nach entsprechender Probenaufbereitung wird der Cholesteringehalt bestimmt. Bei 
der Umrechnung auf den Eigehalt wird der Cholesteringehalt mit dem Faktor durch-
schnittlich 175 mg, unterer Toleranzbereich 160 mg, je 45 g Vollei bzw. je 16 g Eidotter 
angesetzt. 
 
In der Anlage übermitteln wir den Volltext der überarbeiteten Abschnitte des Kapitels 
B18. 
 
 
 
Gültig ab/Status:  Beilagen:  

B1 – Kapitel B18 Backerzeugnisse 
 

 
 
 

Freundliche Grüße 
 

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 
 
 

KommR Josef Schrott e.h. 
Innungsmeister 

DI Anka Lorencz e.h. 
Geschäftsführerin 

 

https://www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/lebensmittelgewerbe/baecker/codex-kapitel-b18-fassung-04.12.2025.pdf
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